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Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer 

Bundesminister 

Stubenring 1, 1010 Wien 
Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Dr. Walter Rosenkranz 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2025-0.355.201 Ihr Zeichen: BKA - PDion (PDion)1987/J-NR/2025 

Wien, am 4. Juli 2025 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat MMMag. Dr. Axel Kassegger und weitere haben am 

06.05.2025 unter der Nr. 1987/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage be-

treffend Treffsicherheit von Förderungen und Zuschüssen im Energiebereich während 

der Corona-Pandemie gerichtet. 

Diese Anfrage, die sich zur Gänze auf vor meiner Amtszeit gelegene Sachverhalte bezieht, 

beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 17 

• Welche konkreten Maßnahmen wurden ergriffen, um sicherzustellen, dass Förde-

rungen und Zuschüsse ausschließlich an Unternehmen im Energiebereich, welche 

durch die Pandemie finanzielle Nachteile erlitten, gewährt wurden? 

• Wie wurde überprüft, ob ein Unternehmen wirtschaftliche Nachteile durch die Pan-

demie erlitten hat? 

• Wie wurde festgestellt, ob wirtschaftliche Nachteile tatsächlich pandemiebedingt 

waren und nicht durch andere Gründe (Unternehmensführung, Konkurrenz etc.) 

bedingt waren? 

• Sind Fälle bekannt, bei denen die wirtschaftlichen Nachteile nicht rein pandemiebe-

dingt waren?  

o Wenn ja, um welche Unternehmen handelt es sich dabei?  
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o Wenn ja, welche Gründe wurden dabei bei den jeweiligen Unternehmen 

stattdessen festgestellt?  

o Wenn ja, erhielt eines der Unternehmen, bei welchen die wirtschaftlichen 

Nachteile nicht rein pandemiebedingt waren, Förderungen oder Zuschüsse?  

▪ Wenn ja, wie hoch waren diese jeweils und weshalb wurden sie 

trotzdem gewährt?  

▪ Wenn ja, mit welchen Methoden wurde festgestellt, welcher Anteil 

am wirtschaftlichen Nachteil pandemiebedingt ist? 

• Gibt es Richtlinien zur Vergabe von Förderungen oder Zuschüssen an Unternehmen, 

bei welchen die wirtschaftlichen Nachteile nicht rein pandemiebedingt sind?  

o Wenn ja, wie lauten diese Richtlinien? 

• Gab es unabhängige Überprüfungen bezüglich der Vergabe von Förderungen und 

Zuschüssen an Unternehmen im Energiebereich? 

o Wenn ja, von wem wurden diese Prüfungen durchgeführt?  

o Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen wurden diese unabhängigen Prü-

fer ausgewählt? 

• Sind Fälle bekannt, bei denen Zuschüsse und Förderungen an Unternehmen im 

Energiebereich ausbezahlt wurden, welche keine pandemiebedingten finanziellen 

Nachteile erlitten haben?  

o Wenn ja, um welche Unternehmen handelt es sich dabei und wie hoch wa-

ren die jeweiligen Forderungen und Zuschüsse?  

o Wenn ja, wurden diese Forderungen zurückgefordert?  

▪ Wenn ja, wurden diese auch zurückbezahlt?  

▪ Wenn nein, warum nicht?  

o Wenn ja, welche Überprüfungsmechanismen haben versagt, dass es dazu 

kommen konnte?  

o Wenn ja, welche Maßnahmen wurden als unmittelbare Reaktion darauf ge-

setzt, um dies in Zukunft zu verhindern? 

• Sind Fälle von Fördermissbrauch bekannt, welche strafrechtliche Konsequenzen zur 

Folge hatten?  

o Wenn ja, um welche Unternehmen handelte es sich dabei?  

o Wenn ja, wie hoch war für das jeweilige Unternehmen die gewährte Förder-

summe?  

o Wenn ja, konnte bei den jeweils bekannten Fällen die Summe zurückgefor-

dert werden? 

• Gab es eine Bevorzugung bei der Vergabe von Förderungen und Zuschüssen an Un-

ternehmen in gewissen Energiesektoren?  

o Wenn ja, auf welcher Grundlage erfolgte diese Bevorzugung? 
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• Welche Evaluierungsmaßnahmen wurden gesetzt, um die Wirksamkeit und Treffsi-

cherheit von Förderungen und Zuschüssen zu prüfen? 

• Wie wurde sichergestellt, dass Förderungen und Zuschüsse ausschließlich ihrer Be-

stimmung gemäß verwendet wurden? 

• Wie wurde sichergestellt, dass bei der Vergabe von Förderungen und Zuschüssen 

keine politischen oder wirtschaftlichen lnteressenskonflikte entstanden? 

• Sind Fälle bei der Vergabe von Förderungen und Zuschüssen bekannt, bei welchen 

politische oder wirtschaftliche lnteressenskonflikte auftraten?  

o Wenn ja, um welche Unternehmen handelt es sich dabei und welcher kon-

krete Interessenkonflikt bestand dabei?  

o Wenn ja, wie wurde damit umgegangen? 

• Wurde bei der Vergabe von Förderungen und Zuschüssen überprüft, ob in den Un-

ternehmen ein Einfluss von politisch tätigen Personen besteht?  

o Wenn ja, um welche Unternehmen und Personen handelt es sich?  

o Wenn ja, wie hoch war die gewährte Summe an Förderungen und Zuschüs-

sen an die jeweiligen Unternehmen?  

o Wenn ja, wie wurde damit umgegangen? 

• Wie viele Unternehmen im Energiebereich, welche Förderungen und Zuschüsse er-

hielten, meldeten ein Insolvenzverfahren, Sanierungsverfahren oder Vergleichbares 

in den Jahren 2022, 2023, 2024 an?  

o Um welche Unternehmen handelt es sich dabei?  

o Wie hoch waren bei diesen Unternehmen jeweils die Fördersumme oder die 

Summe der Zuschüsse? 

• Wurden Förderungen und Zuschüsse an Unternehmen im Energiebereich gewährt, 

welche in den 5 Jahren vor Pandemiebeginn ein Insolvenz- oder Sanierungsverfah-

ren hatten?  

o Wenn ja, um welche Unternehmen handelt es sich dabei?  

o Wenn ja, wie hoch war jeweils die Summe der Förderungen oder Zuschüsse 

für das jeweilige Unternehmen? 

• Wurden Förderungen und Zuschüsse an Unternehmen im Energiebereich gewährt, 

welche zum Zeitpunkt der Gewährung ein Insolvenzverfahren oder Schuldenregulie-

rungsverfahren hatten?  

o Wenn ja, um welche Unternehmen handelt es sich dabei?  

o Wenn ja, wie hoch war jeweils die Summe der Förderungen oder Zuschüsse 

für das jeweilige Unternehmen? 

Seitens des seinerzeitigen Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 

und des seinerzeitigen Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft sowie des seinerzei-

3 von 41512/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



 

 

2025-0.355.201 4 von 4 

tigen Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 

Technologie gab es im Zuge der COVID-19-Maßnahmen keine spezifischen Förderungen 

oder Zuschüsse für Unternehmen im Energiesektor. Der Energiekostenzuschuss bzw. die 

Energiekostenpauschale standen grundsätzlich branchenoffen Unternehmen zur Verfü-

gung. Spezifische Daten zu den übrigen abgefragten Details liegen dem Ressort nicht vor. 

Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer 

Elektronisch gefertigt 
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